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Rapport für Stellvertretungen 
 
 
 
Name/Vorname des Stellvertreters /Stellvertreterin 
 
 
 
Adresse 
 
 
 
Geb. Datum AHV Nr.  
 
 
 
Name/Vorname der vertretenden Lehrperson 
 
 

 
Erbrachte Stellvertretung im Monat:   
 
 
Erster Arbeitstag:   Letzter Arbeitstag:   
 
 
Bitte Anzahl erteilte Lektionen im entsprechenden Tag eintragen. Eine Lektion dauert 
45 Minuten. Stellvertretungen im Kindergarten werden entsprechend umgerechnet und 
auf eine Kommastelle gerundet! 
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17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 
 
 

 
 
 

             

 
 
Total erbrachte Lektionen:   

 
 
Auszahlung:    Bank   Konto Nr.   
 
    Postcheck - Konto Nr.   
 
 
 
 

   Unterschrift Stellvertreterin   
   Unterschrift Stellvertreter 
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Berechnung der Aushilfen ab August 2001 
 
Beispiel 
Eine Primarlehrerin (11 Dienstjahre) erteilt Aushilfe vom 20. August bis 30. November 
während einer Dauer von 13 Wochen. 
 
 
Lohneinteilung 

Gemäss kantonaler Lohnstatistik vom 1. Januar 2004 

 
 Fr. 92 613.-- 
 
 
Stundenlohn 

 Fr. 92 613.-- / 1131 = Fr. 81.90 
 

Der Teiler von 1131 ergibt sich aus 29 Lektionen mal 39 Wochen. 
 
 
Der voraussichtliche Lohn beträgt in 13 Wochen: 
 
13 x 29 Lektionen x Fr. 81.90 => Fr. 30 876.30* 
(*Abzüglich der Tage an denen nicht Schule gehalten werden.) 
 
Die gehaltenen Lektionen werden aufgeschrieben und wahrheitsgetreu verrechnet. 


